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Gebührentarif zum Friedhofreglement der Einwohner-
gemeinde Kerns 
 
 
vom 7. August 2000 
 
 
Der Einwohnergemeinderat Kerns 
 
 
erlässt, 
 
 
gestützt auf Artikel 3 Buchstabe e) des Friedhofreglementes der Einwohnergemeinde Kerns 
vom 7. August 2000 
 
 

als Gebührentarif: 
 
 
 

I. Gebührenansätze 
 
 
Art. 1  Gebühr Bestattungsrecht 
 
Die Gebühr für Personen, die in Kerns nicht gemäss Artikel 2 Absatz 1 und Absatz 2 des 
Friedhofreglementes der Einwohnergemeinde Kerns Anspruch auf das Bestattungsrecht 
haben, betragen pro Person Fr. 3'000.00. 
 
 
Art. 2  Mietgebühren 
 
Bestattungsart       Einwohner  Auswärtige 

 
Reihengräber für eine Bestattung    Fr.      00.00  Fr. 1'500.00 
 
Doppelgräber für zwei Bestattungen (30 Jahre)  Fr. 2'500.00  Fr. 5'000.00 
 
Urnengräber       Fr.      00.00  Fr. 1'000.00 
 
Urnendoppelgräber (30 Jahre)    Fr. 1'700.00  Fr. 3'400.00 
 
Hallengräber für zwei Bestattungen (30 Jahre)  Fr. 3'500.00  Fr. 7'000.00 
 
Gemeinschaftsgrab      Fr.      00.00  Fr.    500.00 
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Seite 2 zum Gebührentarif zum Friedhofreglement der Einwohnergemeinde Kerns 

Art. 3  Bestattungsgebühren 
 
Bei Verstorbenen ohne letzten Wohnsitz in Kerns werden gemäss Artikel 30 des Fried-
hofreglementes der Einwohnergemeinde Kerns die effektiven Kosten und Leistungen in 
Rechnung gestellt. 
 
 
 

II. Schlussbestimmungen 
 
 
Art. 4  Inkrafttreten 
 
1 Dieser Gebührentarif tritt nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist und nach Ge-
nehmigung durch den Regierungsrat Obwalden sofort in Kraft. 
 
2 Der Gebührentarif zum Friedhofreglement der Einwohnergemeinde Kerns vom 25. Juli 
1994 wird damit aufgehoben. 
 
3 Der Einwohnergemeinderat wird ermächtigt, allfällige Aenderungen, die im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens durch den Regierungsrat Obwalden verlangt werden, in eigener 
Kompetenz vorzunehmen. 
 
 
Kerns, 7. August 2000 
 
Einwohnergemeinderat Kerns 
Der Gemeindepräsident: 
 
 
 
Niklaus Röthlin 

 
Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
Daniel Amstad 

 
 
 

Referendumsfrist 
 
Die Referendumsfrist vom 1. September 2000 bis 2. Oktober 2000 ist unbenutzt abgelaufen. 
 
 
Kerns, 3. Oktober 2000 
 
Gemeindekanzlei Kerns 
Der Gemeindeschreiber: 
 
 
Daniel Amstad 



Seite 3 zum Gebührentarif zum Friedhofreglement der Einwohnergemeinde Kerns 

Genehmigung des Regierungsrates Obwalden 
 
Der vorstehende Gebührentarif zum Friedhofreglement der Einwohnergemeinde Kerns 
wurde unter heutigem Datum vom Regierungsrat Obwalden, soweit an ihm, genehmigt. 
 
Sarnen, 31. Oktober 2000 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Der Landschreiber: 
 
 
 
Urs Wallimann 

 


